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Liebe Leserinnen und Leser,

währenddieFachgesellschaft ihr100-jähri-
ges Bestehen bereits 2004 feierlich began-
gen hat, findet die 100. Jahrestagung erst
in diesem Jahr statt. Wir freuen uns, dass
es möglich war, zu diesem Jubiläum mit
der AG Geschichte der Rechtsmedizin der
DGRM dieses Schwerpunktheft zu gestal-
ten. Die Geschichte der Jahrestagungen
unserer Fachgesellschaft weist einige zeit-
liche Brüche auf, die insbesondere durch
die zwei Weltkriege bedingt sind. Die Co-
ronapandemie hat es tatsächlich nicht ge-
schafft, die Chronologie der Tagungen zu
unterbrechen – die Weltkriege und die auf
sie folgenden, tiefgreifenden politischen
und gesellschaftlichen Veränderungen je-
doch schon.

» Die Geschichte der Jahrestagun-
gen spiegelt ein ereignisreiches
Jahrhundert

Nach der 1. Jahrestagung 1905 in Me-
ran und der 9. Jahrestagung 1913 dau-
erte es 7 Jahre, bis nach dem Ende des
1. Weltkrieges und dem Zusammenbruch
Deutschlands und Europas in der bis da-
hin gekannten politischen Ordnung 1920
wieder eine Tagung (die 10. Jahrestagung)
stattfand. Bis auf das Jahr 1923und1933 in
München (Letztere wurde abgesagt, aber
interessanterweise mitgezählt) gab es bis
zum Jahr 1940 in jedem Jahr eine Tagung.
Diese Chronologie ist im ersten Beitrag des
Heftes, „VonMeranbisMünchen–Die Jah-

restagungen der Deutschen Gesellschaft
fürGerichtlicheMedizin/Rechtsmedizin im
Spiegel der Geschichte“ vonAlbrecht et al.
im historischen Kontext dargestellt.

NachdemEndedes2.Weltkriegswurde
die erste „Friedenstagung“ 1951 in Berlin
abgehalten.Sie fand,nochalsgesamtdeut-
sche Tagung angelegt, in einer politisch
völlig veränderten Landschaft nach der
Gründung zweier deutscher Staaten und
zweier völlig verschiedener, sich zuneh-
mend feindlich gegenüberstehender po-
litischer Systeme statt. Die 40 Jahre wäh-
rende Zeit der deutschen Teilung von 1949
bis 1989 stellt einen deutlichen Einschnitt
in der Fachgeschichte dar, welcher zur
Gründung einer zweiten Fachgesellschaft
in der DDR führte. Auch diese Fachge-
sellschaft führte in der Zeit ihres Beste-
hens 10 Jahrestagungen und zahlreiche
RegionaltagungenundArbeitsgruppensit-
zungen durch. Diese werden im zweiten
Beitrag „Die Tagungen der Gesellschaft für
Gerichtliche Medizin der DDR zwischen
1967 und 1990 – Teil der deutsch-deut-
schen Fachgeschichte?!“ von Preuß-Wöss-
ner et al. dargestellt und historisch einge-
ordnet. Herausgearbeitet wird das Tren-
nende, aber auch das Verbindende zwi-
schen Ost und West, da nach den Aussa-
gen von Zeitzeugen die Kontakte nie kom-
plett abrissen. Eine prägende Persönlich-
keit der gerichtlichen Medizin des letzten
Jahrhunderts, nicht nur im Spannungsfeld
zwischen Ost und West, ist unstrittig Otto
Prokop (1921–2009), der 30 Jahre lang Or-
dinarius für gerichtliche Medizin der Hum-
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boldt-Universität Berlin und Direktor des
Institutes der Charitéwar. Diesem Fachver-
treter mit Strahlkraft weit über Deutsch-
land hinaus, dessen Geburtstag sich 2021
zum100.Mal jährt, ist ein separater Beitrag
von Geserick undWirth gewidmet.

» Die deutsche Teilung stellt
einen deutlichen Einschnitt in der
Fachgeschichte dar

Durch die gesamte Wissenschaftsge-
schichte, nicht nur die der gerichtlichen
Medizin/Rechtsmedizin, zieht sich v. a. in
den frühen Jahren eine deutliche Unter-
repräsentanz von Frauen. Im Hintergrund
stand die Situation von Frauen im Fach,
die geprägt wurde durch eine zunächst
offene, gesellschaftlich akzeptierte Diskri-
minierung, z. B. durch den Ausschluss von
denUniversitäten, durcheineReduzierung
von Frauen auf das begleitende Damen-
und Rahmenprogramm auf wissenschaft-
lichen Tagungen (v. a. im Westen) und im
Weiteren durch lange mindestens indirekt
fehlende Karrierechancen für Frauen in
der Medizin. Den Weg der Frauen in der
gerichtlichen Medizin/Rechtsmedizin in
Führungspositionen bis in die heutige
Zeit beleuchtet die Arbeit „Von Elisa-
beth Nau (1900–1975) bis heute – Frau-
en in der deutschsprachigen Gerichts-/
Rechtsmedizin“ von Kolbe et al.

Die Vielfalt der bisherigen Tagungsorte
ab 1951 bis heute im Sinne einer Zeitreise
ergibt sich aus der grafischen Übersicht
am Ende des Heftes.

Das vorliegende Heft bietet zur Jubilä-
umstagung einen historischen Überblick
über die Geschichte der Jahrestagungen
derFachgesellschaftenfürgerichtlicheMe-
dizin/Rechtsmedizinüber denZeitraumei-
nes in der deutschen Geschichte ausge-
sprochen ereignisreichen Jahrhunderts bis
in das neue Jahrtausend.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich un-
ser Fach und unsere Fachgesellschaft mit
ihren Tagungen im neuen „digitalen Zeit-
alter“ weiterentwickeln werden. Es liegt in
unsererHand–hier sind alleMitglieder der
Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
eingeladen –, die Zukunft zu gestalten.
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